






Nach der Verf. des K. Kriegs- Ministeriumsvom31. Dezember1867(707n - l . A . a. Armee-
Verordn. -Blatt de 1868 Seite 5 .) sollen die
Formulare zu den Militair - Pässen auch bei
Entlastung der als temporair oder dauernd
halb - oder ganz-invalide ausscheidendenMann¬
schaften benutzt und für solche Fälle in nach¬
stehender Weise abgeändert werden:

1 . Bei den als dauernd halb- oder ganz¬invalide ausscheidendenMannschaften find
auf der Titelseite die Worte: „ Militair-
Paß " zu streichen und dafür zu setzen:
„ Entlastungs-Schein" .

2. Auf Seite 8 . unter „ Versetzungen" ist zu
bemerken : „ als temporair (dauernd) halb-
(ganz-) invalide entlasten "

, auch der Tag
anzugeben , bis zu welchem (inolusive)
der Betreffende sich in Verpflegung be¬
funden.

Alles Uebrige auf Seite 8. bis 13 .,was nicht den Verhältnisten nach aus-
. gefüllt werden kann oder ausgefüllt wer¬

den muß , ist zu durchstreichen.
3 . Auf Seite 14. und 15 . wird der Wortlaut

nebst Datum der Anerkennungs -Verfü¬
gung mit dem terminus a quo des
Pensions-Empfanges und der Zahlungs¬
stelle, behufs Legitimation des Pensto-nairs bei letzterer, eingetragen und hier¬unter ( statt auf S . 10 .) Datum der
Ausfertigung und Unterschrift der aus¬
fertigenden Behörde gesetzt.



Bestimmungen
für die

Mannschaften des Beurlaubten stau des.

1 . Die Mannschaften , welche von den Truppen-
theilen zur Reserve oder Landwehr entlassen werden,
haben sich spätestens 14 Tage nach ihrer Entlas¬
sung bei dem Bezirks - Feldwebel des von ihnen ge¬
wählten Aufenthaltsortes zu melden . Diese Meldung
ist auch dann erforderlich , wenn der Entlassene an
dem Orte bleibt , in welchem sein bisheriger L.rup-
pentheil in Garnison steht . Nur wer von seinem
.Truppentheil die schriftliche Genehmigung in sei¬
nem Passe hierzu erhält , darf die Amneldung beim
Bezirks -Feldwebel bis zu 4 Wochen verschieben.

2 . Die nächsten militairischen Vorgesetzten des
beurlaubten Reservisten und des Wehrmannes sind
der Kompagniesührer und der Feldwebel des Kom¬
pagnie -Bezirks , in dem er wohnt , der Bezirks -Kom-
mandeurdesProvinzial -Landwehr -Bataillons -BezirkS,
in welchem sein Wohnort liegt , und deren Stellvertreter.

3 . Die Mannschaften des Beurlaubtenstandes
haben den ihnen von ihren Vorgesetzten in Gemäß¬
heit der Dienstordnung ertheilten Befehlen und Ein¬
berufungs -Ordres unbedingt Folge zu leisten . Ins¬
besondere ist es ihre ehrenvolle Bestimmung , sich zur
Verteidigung des Thrones und des Vaterlandes zu
gestellen.

4 . Bei Anbringung dienstlicher Gesuche und
Beschwerden sind die Mannschaften des Beurlaubten¬
standes verpflichtet , den vorgeschriebenen Dienstweg
einzuhalten . Jmfteichen sind dieselben beim münd¬
lichen oder schriftlichen Verkehr mit ihren Vorgesetzten
in militairischen Dienstangelegenheiten den allgemeinen
Regeln der Subordination unterworfen.

5 . Mannschaften , welche ihren Wohn - oder Auf¬
enthaltsort wechseln , haben dies innerhalb 14 Tagen
dem Bezirks -Feldwebel zu melden . Verzieht ein Mann
aus einem Kompagnie -Bezirk in einen anderen , so
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hat er sich vor dem Verziehen bei dem Feldwebel des
Bezirks, zu welchem sein bisheriger Wohnort gehörte,
ab - und bei dem Feldwebel des Kompagnie-Bezirks,
in welchem der neue Wohnort liegt, innerhalb 14 Ta¬
gen nach erfolgtem Umzuge anzumelden.

Mannschaften, welche in größeren Städten woh¬
nen , haben jede Wohnungs - Veränderung innerhalb
der Stadt dem betreffenden Bezirks- Feldwebel spä¬
testens 14 Tage nach erfolgtem Umzuge zu melden.

6 . Mannschaften des Beurlaubtenstandes können
ungehindert verreisen, haben jedoch dem Bezirks-Feld¬
webel den Antritt der Reise und die Rückkehr von
derselben zu melden , sobald diese eine 14tägige Ab¬
wesenheit vom Wohnorte zur Folge hat . War beim
Antritt der Reise nicht zu ubersehen, ob die Abwesen¬
heit sich über 14 Tage hinaus erstrecken werde , so
ist die Meldung 14 Tage nach erfolgter Abreise zu
erstatten. Bei jeder Abmeldung zur Reise hat der
Betreffende anzugeben, durch welche dritte Person
während seiner Abwesenheit etwaige Ordres an ihn
befördert werden können. Er bleibt jedoch der
Militair -Behörde gegenüber allein dafür
verantwortlich, -daß ihm jedeOrdre richtig
zugeht.

Will ein Reservist oder Wehrmann innerhalb
der Uebungszeit eine Reise unternehmen, so ist chm
dies zwar gestattet ; er ist jedoch verpflichtet, einer
an ihn etwa ergehenden Gestellungs - Ordre zur
Uebung unbedingt Folge zu leisten , und muß einer
solchen gewärtig sein , wenn er nicht vor Antritt der
Reise auf seinen Antrag von der Theilnahme an
der Uebung ausdrücklich dispensirt ist.

Fällt in die Zeit der Reise eine Control - Ver¬
sammlung (S . unter 11 .) , so hat der Reservist oder
Wehrmann , falls er nicht im Voraus von derselben
dispensirt sein sollte, am 15 . April resp . 15. No¬
vember dem Bezirks - Feldwebel schriftlich seinen zei¬
tigen Aufenthaltsort anzuzeigen. Wer jedoch , bevor
er sich zur Reise abmeldete , eine Einberufungs-
Ordre zur Control -Versammlung erhalten hat , muß
derselben unbedingt Folge leisten , falls er nicht davon
dispensirt wird.
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7. Mannschaften, welche außerhalb des Staats-

S

ebietS ihren Wohnort oder Aufenthaltsort nehmen,
aben dafür Sorge zu tragen , daß ihnen von ihren
eimathlichen Angehörigen oder Polizei - Behörden

etwaige mrlitairischeOrdres zugesandtwerden können,
i Zu Uebungen und Control -Versammlungen find die¬

selben verpflichtet, so weit sie nicht ausdrücklich hier¬
von dispensirt werden. Im Falle einer Mobilmachung
haben sie sich unaufgefordert in das Inland zurück¬
zubegeben , und sich bei demjenigen Landwehr - Be¬
zirks - Kommando zum Dienst zu melden , in dessen
Controle sie stehen , oder welches sie vom Auslande
her am leichtesten erreichen können.

8 . Mannschaften, welche auf Wanderschaft gehen
wollen , haben sich beim Bezirks - Feldwebel abzu¬
melden . Während der Wanderschaft sind dieselben
von weiteren Meldungen entbunden. — Fällt die
beabsichtigte Wanderschaft in die Zeit einer Uebung
oder Control - Versammlung , so bedarf es dazu der

$ Erlaubniß des Landwehr - Bezirks - Commandeurs,
welche in dem Militair - Paß emaetragen sein muß.
Sobald jedoch der wandernde Reservist oder Wehr¬
mann selbst vor Ablauf der Zeit , für welche die
Dispensation von den Meldungen gewährt ist , an
einem inländischen Orte in Arbeit tritt , hat er sich
bei dem betreffendenBezirks- Feldwebel anzumelden.
Bei Ablauf der Zeit , für welche die Dispensation
von der Meldepflicht ertheilt worden ist , oder bei
eintretender Mobilmachung , hat sich der Control-
pflichtige bei dem nächsten Bezirks - Feldwebel zu
melden.

9 . Die An- und Abmeldungen können mündlich
oder schriftlich erfolgen, müffen aber durch den zur
Meldung Verpflichteten selbst erstattet werden; Mel¬
dungen durch einen Dritten sind nur in den Fällen
gestattet , wo es sich um eine Abmeldung beim
Wohnortswechsel oder beim Wohnungswechsel inner¬
halb einer Stadt oder um Ab- und Anmeldung bei
Reisen handelt . Bei jeder Meldung ist der Mili-
tair - Paß vorzulegen , und gilt die Meldung nur
dann als erfolgt , wenn sie in den Militair - Paß
eingetragen ist.

i'



Anmeldungen sind wo möglich mündlich zu er¬
statten ; wer sich schriftlich anmeldet, hat bei Ueber-
sendung des Militair -Paffes anzugeben, wo er früher
gewohnt hat , und für welchen Ort er sich anmeldet,
ob er verheirathet ist und Kinder hat , welchem
Stande oder Gewerbe er angehört.

Gehen die Meldungen durch die Post , so werden
sie innerhalb des Gebiets des NorddeutschenBundes
portofrei befördert, insofern die Schreiben mit der
Rubrik „ Militaria " versehen und offen oder unter
dem Siegel der Orts -Polizei-Behörde versendet wer¬
den . Schriftliche Meldungen , welche durch die Stadt¬
post befördert werden, sind vom Meldenden zu franki-
ren, da die Stadtpost keine Portofreiheit gewährt.

10 . Wer die vorgeschriebenen Meldungen unter¬
läßt , wird disciplinarisch mit Geldstrafe von 2 bis
5 Thalern oder mit Gefängnißstrase von 3 bis 8 Ta¬
gen belegt . Ist blos die Ab-, aber nicht die Anmeldung
versäumt , so tritt Geldstrafe von 1 bis 2 Thalern
oder Gefängnißstrase von 1 bis 2 Tagen ein . Wenn
sich der Verpflichtete der Controle entzieht und seine
Dienstzeit damit unterbricht , muß er die versäumte
Dienstzeit nachholen.

11 . Im Frühjahr , in der Regel zwischen dem
1. März und 15 . April findet für alle Reservisten, und
im Herbst , in der Regel zwischen dem 1 . Oktober
und 15 . November für alle Reservisten und Wehr¬
männer ein General -Appell (Control -Versammlung)
statt. Wer durch Krankheit oder dringende Ge¬
schäfte von der Tyeilnahme an derselben abgehalten
wird , muß vorher oder spätestens zur Stunde des Ap¬
pells durch ein Attest der Orts - ober Polizei -Behörde
entschuldigt werden. — Mannschaften der Reserve,
welche im Frühjahr bis spätestens zum 15 . April,
sowie Mannschaften der Reserveund Landwehr, welche
im Herbst bis spätestens zum 15 . November keine
Aufforderung zur Control - Versammlung erhalten
haben, auch nicht von letzterer dispensirt waren , sind
verpflichtet, sich zu den angegebenenTerminen münd¬
lich oder schriftlich beim Bezirks-Feldwebel zu melden.

12 . Wird ein Reservist oder Wehrmann zu einer
Uebunq einberufen und machen seine Verhältnisse



eine Befreiung von derselben nothwendig , so muß
er sein Gesuch sogleich entweder selbst oder durch
die Ortsbehöroe dem Kreis - Landrath vortragen.

Erhält er vor Anfang der Uebung keinen Be¬
scheid , so Mutz er sich dennoch stellen . Schon ein¬
mal Berücksichtigte können nicht bestell werden.

13 . Die NichtbesolgunqderOrdre zu den Appells
wird disciplinarisch mit 3 Lagen Mittel -Arrest , zu
den grötzeren Uebungen aber mit einer Strafe bis
zu 7 Tagen strengen Arrest resp . 14 Tagen Mittel-
Arrest bestraft. Im Wiederholungsfälle und bei son¬
stigen erschwerenden Umständen, sowie bei einer Ein¬
berufung zum Kriege oder zu autzerordentlichenZu¬
sammenziehungen tritt gerichtliches Verfahren ein.

14 . Mannschaften , welche in einem Beamten-
Verhältniste stehen , haben von dem Empfange einer
militairischen Ordre sogleich ihrer Vorgesetzten
Civil-Behörde Meldung zu erstatten.

15 . Der Reservist und Wehrmann steht bei allen
militairischen Versammlungen unter den Kriegs-
Artikeln und Militair -Gesetzen . Auch außer Dienst
mutz er , wenn er militairisch gekleidet ist, jeden Vor¬
gesetzten vorschriftsmäßig grüßen und ihm vorkom¬
menden Falls gehorchen.

16 . Bei allen Gestellungen, sowohl aus Anlaß
von Mobilmachungen u . s. w . , wie zu Uebungszwecken
und zu den Control -Versammlungen ist der Reservist
und Wehrmann verpflichtet, diesen Paß mit zur
Stelle zu bringen . So lange in letzterem der Ueber-
tritt zur Landwehr , resp . die Entlastung aus der
Landwehr nicht vermerkt ist, gehört der Inhaber noch
zur Reserve, resp . Landwehr.

Wer seinen Militair -Paß verliert , hat sogleich
bei dem Bezirks - Feldwebel mündlich oder schriftlich
die Ausstellung eines Duplikates zu beantragen.

Aus die zur Disposition ihres Truvpentheils
beurlaubten Mannschaften finden für die Tauer der
Beurlaubung die vorstehenden Bestimmungen gleiche
Anwendung, soweit sie nicht durch nachfolgende Fest¬
setzungen , welche von den genannten Mannschaften
bis zu ihrem Uebertritt zur Reserve speciell zu be¬
achten sind, abgeändert werden.
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17 . Die zur Disposition ihres Truppentheils .

beurlaubten Mannschaften der reitenden Artillerie des
haben sich in der Zeit vom 1. Februar bis 1 . August,
diejenigen der übrigen Truppengattungen in der Zeit ^
vom 1. April bis 1. August in dem Jahre ihrer Be-
urlaubung jederzeit bereit zu halten , einer Ein - . Ge
berusungs - Ordre zu ihrem Truppentheile behufs
Erfüllung ihrer gesetzlichen Dienstpflicht Folge zu
leisten. ou <

18. DaS Umherreisen resp . Wandern im In-
lande, sowie das Verziehen in ' s Ausland ist den zur
Disposition Beurlaubten nicht gestattet. Die mit
einem Wohnortswechsel unvermeidlich verbundenen Re
Reisen dürfen dieselben zwar — selbstverständlich
nach erfolgter Abmeldung bei dem Bezirks-Feldwebel
— unternehmen , haben sich jedoch im neuen Aufent¬
haltsort sofort wieder anzumelden. ^

Zuwiderhandelnde werden unverzüglich zu ihrem ,
Truppentheile eingezogen.

19 . Wird ein zur Disposition Beurlaubter vor
Erfüllung seiner aktiven Dienstpflicht im stehenden ^
Heere nicht wieder zum Dienst bei seinem Truppen - In
theil eingezogen , so tritt er an dem in diesem Paß
angegebenenTermine stillschweigend zur Reserveüber,
ohne daß er hierüber eine besondere Nachricht erhält
oder sich zu diesem Zweck zu melden braucht.

Ar
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18 ,Geboren am Ŷ ß/tA

zu Kreis

Größe : £ _ Zoll ^ Stnch .
^

Religion . .

Stand oder Gewerbe . .

Heimathsberechtigt in . ^ ^ >./ ....

Kreis j ^ LMjkOJLl ^ MiM ...

In das stehende Heer eistgetreten am tfn

. . 18 6 ? als

Allsgehoben im Kreise .

Liste E . pro 18 M
_

4 " In Dienst getreten bei der -^^̂
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Versetzungen

M bet vDRatMfd der Slnlett*̂ mnVtiflitlcjc.,

bei w'clchcr er zuletzt gestundet/
*

) Zur Disposition -beurlaubt am

. / 18 . . Tritt, -kenn er nicht ^
vorher guni Dienst eingezogen wirb/zur Reserve

über am . teu . . . 18.

*
) Ztlr ^Reserve . entlassen

{ 8% nach.
' ^

in Folge
^ *

') Bei der AuSscrtiaung wird die eine dieser beiden Rubriken auS-
gestrichen . ie nachdem der Dian » ei» Disposition - - Urlauber oder
ein Reservist ist. An den Pässen für die zur Disposition der Ersatz-
Behörden euilafsencn Mannschastcn ist statt : „ zur Disposition be¬
urlaubt " zu schreiben: „ zur Disposition der Ersatz - Behörden ent-
lassen ".
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1 Ist befördert am. tc" . 18.

zum

*

Hat das Qualifikations-Attest zum

Hatte Ausstand zum Dienstantritt bis zum
. ten . 18.

Gehört zur te" Schießklasse.

Hat Schützenabzeichen pro

Hat Orden und Ehrenzeichen:
» e .J ’

.
t
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33ctnetfUttCjCn über Ausbildung in besonderen Dienstzweigen , mit-
gemachie Campagnen , Theilnahme an Schlachten und Gefechten tc.

f

$

Ausgefertigt .
*

beit

Königliches Commavds des
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An Bekleidungsstücken hat derselbe bei seinem Ab¬

gänge erhalten:

Waffenrock,.

. . d *zx& ... Hosen,

. . Mütze,

. . . Halsbinde,

. Hemden,

. . Paar Stiefeln.

Derselbe hat auf dem Marsche nach seinem

künftigen Aufenthaltsort.

/ die Eisenbahn

von

bis

von

bis

von

bis

2 '
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l ä zu benutzen und sowohl die Eisenbahn - re. Kosten,

! als auch seine übrigen Bedürfnisse aus seinen ihm

diesseits mit Thlr. Sgr. Ps.

diesseits mit Thlr. Sgr. Pf.

diesseits mit Thlr. Sgr. Pf.

diesseits mit Thlr. Sgr. Pf.

behändigten Marsch - Kompetenzen sogleich baar zu ^
^

bezahlen . ^ L'

■
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-■ Uebergetreten zur Landwehr am ^ te"

18
Fand̂ hk -DMkÄ ^ lUnmando i« Q/yn ^r/jtyc

l? \ * AT§ -
I

^
H'jrt&S

Aus dem Lapdivehr - Verhältniß entlassen am
ten 18 wegen

-, Landwehr - M)lrk5 - Commando z«
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Lommando - Behörde,
welche Zusätze emträgt.

Datum.

Zusätze
(Dienstleistungen

zu den Personal - Notizen.
während der Reserve- und Landwehr-Dienstzeit re .)
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Kommando - Behörde,
welche Zusätze einträgt.

Datum.

Zusätze
(Dienstleistungen

zu den Personal - Notizen.
während der Reserve- und Landwehr - Dienstzeit re .)

* •

1

3



18

Ml -nugen nnd Aevriaudungen.
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Meldungen und Beurlaubungen.
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Nuch der Derf . des K . Kriegs - Ministeriums
vom 31 . Dezember 186s Q ^ /u. 1 . A . ä . Armee-
Verordn . - Blatt äe 1808 , Seite 5) sollen die
Formulare zu den Militair - Pässen auch bei
Entlassung der als temporair oder dauernd
halb - oder ganz -invalide ausscheidenden Mann¬
schaften benutzt und für solche Fälle in nach¬
stehender Weise abgeämert werden :

1 . Bei den als dauernd halb - oder ganz¬
invalide ausscheidenden Mannschaften sind
auf der Titelseite die Worte : „Militair-
Paß "

zu streichen und dafür zu setzen:
„ Entlassungs - Schein .

"
^

2 . Auf Seite 8 . unter „ Versetzungen " ist zu
bemerken : „als temporair ( dauernd ) halb-
( ganz -) invalide entlassen "

, auch der Tag
anzugeben , bis zu welchem ( inclusive)
der Betreffende sich in Verpflegung be¬
funden . ■■ ¥

Alles Ücbrige auf Seite 8 . bis 13 . ,
was nicht den Verhältnissen nach , aus¬
gefüllt werden kann oder ausgefüllt werden
muß , ist zu durchstreichen.

3 . Auf Seite 14 . u . 15 . wird der Wortlaut
nebst Datum der Anerkennungs -Verfügung
mit dem ternnnus ! a quo des Pensions-
Empfanges und der !Zahlungsftelle , behufs
Legitimation des Pensionairs bei letzterer,
eingetragen und hierunter ( statt auf S . 10)
Datum der Ausfertigung und Unterschrift
der ausfertigenden Behörde gesetzt.



Bestimmungen

Mannschaften des Beurlaubtenstandes
( ausschließlich der vorläufig in die Heimath

beurlaubten Rekruten ) .

I. Allgemeines.
1. Zu den Mannschaften des Beurlaubtenstandes , auf welche die nach,

stebenden Bestimmungen , soweit in denselben Ausnahmen nicht angegeben
sind, Anwendung finden, gehören die Mannschaften:

а ) der Reserve,
d ) ber vandwebr ersten und zweiten Aufgebots,
c) der Eriatzreserve,
б ) die bis zur Entscheidung über ihr ferneres Militärverhältniß zur

Disposition der Ersaht cbördcn entlassenen Mannschaften und
e) die vor erfüllter aktiver Dienstpsticht zur Disposition der Truppen«

theile beurlaubten Mannschaften.
2. Die Mannschaften , welche aus dem aktiven Dienst entlassen werden,

haben sich spätestens 14 Tage nach ihrer Entlassung bei dem Betirksfeldwebcl
zu melden, m dessenKompagniebeurk der von ihnen gewählte Aufenthaltsort
gehört. Diese Meldung ist auch dann erforderlich, wenn der Entlassene an
dem Orte bleibt , in welchem sein bisheriger Truppenrheil in Garnison steht.

3 . Die nächsten militärischen Vorgesetzten der Mannschaften des Be¬
urlaubtenstandes sind der Feldwebel des Kvmpagniebeurks, der Bezirks«Offizier
und ter BenrkS <Kommandeur des l'andwebr - Bataillvnsbezirks , in welchem
ihr Aufenthaltsort liegt , und deren Stellvertreter.

4 . Die Mannschaften des Beurlaubtenstandes haben dienstliche» Befehlen
ihrer Vorgesetzten, öffentliche» Aufforderungen und Gestellungsordres unbedingt
Folge iu leisten. Insbesondere ist es ihre ehrenvolle Bestimmung , sichzur
Vertbeidigung des Thrones und des Vaterlandes zu gestellen.

5. Bei Anbringung dienstlicherGesuche und Beschwerden sind die Mann¬
schaften des Beurlaubtenstaubes verpflichtet, den vorgeschriebenenDienstweg
eimubalten. Ingleichcn sind dieselben im dienstlichenVerkehr mit ihre» Vor¬
gesetztenoder wenn sie in Militär - Uniform erscheinen <wozu auch der Lnt-
lassungsanzug gehört), der militärischen Disziplin unterworfen.

A. 340. Berlin NvichLdruckerel
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II. Äusenihliltswechscl, Helfen, lufcntljalt im Äuslande , sowie - ieserhalb
;n erstattendeMeldungen.

6. Mannschaften , welche innerhalb des Kompagniebezirksihren Aufent¬
haltsort oder die Wohnung wechseln, haben dies innerhalb 14 Tagen ihrem
Bezirksfeldwebelzu melden.

Wer ans einem Kompagniebezirkin einen anderen verzieht, hat sich vor
dem Verziehen bei seinem bisherigen Bezirksfeldwebelab > und bei dem Bezirks¬
feldwebel seines neuen Aufenthaltsorts innerhalb 14 Tagen nach erfolgter Ab¬
meldung anzumelden.

Nach Eintritt einer Mobilmachung sind Veränderungen des Aufenthalts¬
ortes oder der Wohnung innerhalb 48 Stunden zu melden.

7. Mannschaften des Beurlaubtenstandes können ungehindert verreisen,
haben jedoch dem Bezirksfeldwebelden Antritt der Reise und die Rückkehr von
derselben zu melden, sobald diese eine 14tägige und längere Abwesenheit vom
Aufenthaltsorte zur Folge hat. War beim Antritt der Reise nicht zu über¬
sehen, ob die Abwesenheit sich über 14 Tage hinaus erstrecke» werde, so ist
die Meldung spätestens 14 Tage nach erfolgter Abreise zu erstatten. Bei jeder
Abmeldung zur Reise hat der Betreffende anzugeben, durch welche dritte
Person während seiner Abwesenheit etwaige Ordres an ihn befördert werden
können. Er bleibt jedoch der Militärbehörde gegenüber allein dafür ver¬
antwortlich , daß ihm jede Ordre richtig zugeht.

Fällt in die Zeit der Reise eine Hebung , so ist der Reservist, Wehr¬
mann oder Ersatzreservistverpflichtet, einer an ihn ergehendenOrdre zur Uebung
unbedingt Folge zu leisten, und muß einer solchen gewärtig sein, wenn er
nicht vor Antritt der Reise auf seinen Antrag von der Theilnahme an der
Uebung ausdrücklich befreit ist.

Fällt in die Zeit der Reise eine Kontrolversammlung , so hat der Be¬
treffende, falls er nicht im Voraus von derselben befreit sein sollte, zum
15. April , beziehungsweise15. November dem Bezirksfeldwebelschriftlichseinen
zeitigen Aufenrhaltsort anzuzeigen. Wer jedoch, bevor er sich zur Reise ab¬
meldete, zur Kontrolversammlung aufgefordert ist , muß der Aufforderung Folge
leisten, falls er nicht davon befreit wird.

Mannschaften der Reserve, Landwehr und Ersatzreserve, welche zur See
gehen, sind in Friedenszeiten bei Anmusterungen durch die Seemannsämter
von der jedesmaligen Abmeldung entbunden, haben sich aber nach im Inlande
erfolgter Abmusterung innerhalb 14 Tagen , im Mvbilmachungsfall innerhalb
48 Stunden , unter Vorzeigung der erhaltenen Abmusterungsbescheinigungbei
dem zuständigen Bezirksfeldwebel zu melden. Hat an dem Abmusterungsorte
nicht der zuständige, wohl aber ein anderer Bezirksfeldwebel seinen Wohnsitz,
so kann die, solchenfalls jedoch stets persönlich zu erstattende Rückmeldung
ausnahmsweise auch bei letzteremerfolgen und wird von ihm an den eigentlich
zuständige» Bezirksfeldwebel weitergegeben. Erfolgt nach der Abmusterung die
sofortige Wiederanmusterung für dasselbe Schiff , so kann die Meldung
ganz unterbleiben.



8. Mannschaften , welche im Auslande ihren Aufenthaltsort nehmen,
haben geeignete Vorkehrungen zu treffen, daß dienstliche Befehle ihrer Vor¬

gesetztenund namentlich Gestellungsordres ihnen jederzeitzugcstclltwerdenkönnen.

Zur Theilnahme an Ucbungen und Kontrolversainmlungen sind dieselben ver¬

pflichtet, soweit sie nicht ausdrücklich hiervon befreit werden.

Wegen Urlaubs ins Ausland sehe Ziffer 18.

9. Mannschaften , welche auf Wanderschaft gehen wollen , haben sch beim

Bezirksfeldwebelabzumelden und dabei anzugebcn, durch welche dritte Person

ihnen Ordres jederzeit zugestcllt werden können. Während der Wanderschaft
sind dieselben von weiteren Meldungen entbunden. — Sobald jedoch der
wandernde Reservist, Wehrmann oder Ersahreservist an einem Orte innerhalb
Deutschlands in Arbeit tritt , hat er sch bei dem Bezirksfeldwebelseines neuen

Aufenthaltsortes anzuincldcn. Tritt er an einem Orte außerhalb Deutschlands
in Arbeit , so hat er dies seinem bisherigen Bczirksfeldwebel zu melden.

10. a) Die An - und Abmeldungen können mündlich oder schriftlicherfolgen,
müssen aber — mit Ausnahme von Mannschaften der Landwehr
zweiten Aufgebots , welche dieselben auch durch Familienangehörige
erstatten lassen können — durch den zur Meldung Verpflichtetenselbst
erstattet werden,' Meldungen durch einen Dritten sind nur in den

Fällen gestattet , in welchen cs sichum eine Abmeldung beim Aufcnt-
haltswechsel oder beim Wohnungswechsel innerhalb einer Stadt oder

um Ab « und Anmeldung bei Reisen handelt. '

d) Bei jeder Meldung ist der Militärpaß beziehungsweiseErsahrcservc-
paß vorzulegcn,' ist derselbe zufällig nicht vorhanden , so hat die

Meldung dennoch zu geschehen, und wird dann eine besondere Be¬

scheinigung über dieselbe erthcilt. Rur wenn die Meldung im Paß

cingcttagcn, oder eine besondereBescheinigungüber dieselbevorhanden
ist , gilt sie als erfolgt.

Falls Mannschaften bereits bei der Abmusterung nach Rückkehr
von einer Seefahrt eine baldige erneute Anmusterung in Aussicht

haben , so kann bei schriftlicherRückmeldung ausnahmsweise die Bei¬

fügung des Paffes unterbleiben/ jedoch ist der Grund hierfür beider

Rückmeldung anzugeben.
c) Anmeldungen sind wo möglich mündlich zu erstatten,' wer sich

schriftlich anmcldet , hat bei Ueberscndung des Paffes anzugebcn, wo

er früher gewohnt hat , und für welchen Ort er sich anmeldet, ob

er verheirathct ist und Kinder hat , welchem Stande oder Gewerbe

er aiigehört.
öl) Gehen die Meldungen durch die Post , so werden sie innerhalb des

Gebiets des Deutschen Reichs portofrei befördert, insofern die

Schreiben mit der Aufschrift »Militaria « versehen und offen oder

unter dem Siegel der Ortspolizeibchördeversendetwerden. Die porto¬
freie Benutzung der Stadtpost ist jedoch ausgeschlossen.



IV

11. Wer die vorgeschricbenenMeldungen unterläßt , wird disziplinarisch
mit Geldstrafe von 1 bis 60 Mark oder mir Hast von 1 bis 8 Tagen belegt.
Wer sich der Konrrole entricht und seine Dienstzeit damit unrerbrichr, muß
die versäumte Dienstzeit nachhvlen.

in . kontrolversammlungen.
12. a) Im Frühjahr findet im Monar April für alle Reservisten, Webr-

männer ersten Aufgebots und Ersatzrcfervisten, sowie die rur Dis¬
position der Ersatzbehörden entlassenen und die rur Disposition der
Truppentheile beurlaubten Mannscbaften , — im Herbst im Monat
November für alle Reservisten, sowie die rur Disposition der Eriatz-
bebörden entlassenen und die zur Disposition der Truppentbeile
beurlaubten Mannschaften eine Kontrolverstiininlung statt. Auch
werden in einzelnen Bezirken für die Schifffahrt treibenden Mann¬
schaften Schiffer - Kontrolversammlungen im Januar angesttzr. Rur
Wehrmänner , deren gesetzlicheDienstzeit im ersten Aufgebot in der
Zeit vom 1. April bis 30. September ihr Ende erreicht, werden im
letzten Jahre ihrer Dienstpflicht im ersten Aufgebot in den Herbst-
Kontrolversammlungcn herangezogen, und sind von der Tbeil-
nabme an den Frühjahrs - Kontrolversammlungen dieses Iabres
entbunden.

1>) Wer durch Krankheit oder dringende Geschäfte von der Tbeilnabmc
an der Kontrolvcrsammlung abgehaltcn wird , muß vorder oder
spätestens zur Stunde derselben durch ein Attest der Orts - oder
Polizeibehörde entschuldigt werden.

v) Wer zur Thcilnahinc an der Konrrolversammlung verpflichtet ist,
bis zum 15. April beziehungsweise15. November aber zu derselben
keine Aufforderung , welche in der Regel durch öffentlicheBekannt¬
machung erfolgt, erhalten bat, auch nicht von der Kontrolversammlung
befreit ist, ist verpflichtet, sich zu den angegebenen Zeitpunkten münd¬
lich oder schriftlich beim Bczirksfeldwebel zu melden. Die Unter¬
lassung dieser Meldung wird nach Ziffer 11 bestraft.

<1) Die nach Mittheilung der Seemannsämter für deutscheHandelsschiffe
Angemusterten sind während der Dauer der Aiimnsterung von der
Tbeilnabme an den Kontrolversammlungen befreit.

e) Maniischaften der Landwehr zweiten Aufgebots werden im Frieden
zu Kontrolversammlungen nicht herangczogen.

IV. Hebungen.
13. a) Jeder Reservist ist zur Tbeilnahme an zweiUcbungen bis zur Dauer

von je 8 Wochen verpflichtet.
6 ) Die Mannschaften der Landwehr ersten Aufgebots — ausschließlich

der Kavallerie , welche zu Ucvungen im Frieden nicht einbcrufen
wird — können zweimal auf 8 bis 14 Tage zu Uebungen einbcrufen
werden.



c) Mannschaften der Landwehr zweiten Aufgebots werden im Frieden
zu Hebungen nicht herangezogen.

d) Die Ersatzreservistensind im Frieden zu drei itebungen verpflichtet,
von denen die erste zehn Wochen, die zweite sechs Wochen und die
dritte vier Wochen dauert.

Iin fiebrigen siebe »Besondere Bestimmungen« Ziffer 20 und 21.

e) Wer mr Uebung einberufen wird , jedoch auf Grund bäuslicher,
gewerblicher oder amtlicher Verbältniffe von derselben befreik in
werden wünschl, bar unter Vorlage einer obrigkeitlichenBescheinigung
sein Gesuch dem Bezirksfeldwebel vorzutragen.

Erbälr er vor Anfang der Hebung keinen Bescheid, so muß er
sich dennoch stellen. Schon einmal Berücksichtigte können nicht
befreit werden.

V. Verschiedene Lcstimmungen.
1-4. Die Nichtbefolgung der Ordre oder der öffentlichen Aufforderung

zu den Kvnirolversammlungen wird disiiplinarisch, >u den größeren fiel ungen
aber in der Regel gerichtlich bestraft. Im Wiederbolungstalle und .bei
sonstigen erschwerendenllinständen , sowie bei einer Einberufung im Kriegs¬
fälle oder zu außerordentlichen Zusammenzicbungen tritt stets gerichtliches
Verfahren ein.

15. Mannschaften , welche in einem Beamtenverbältniffe steben, baden
von dem Empfange einer Gestellungsordre sogleich ihrer VorgesetztenBehörde
Meldung zu erstatten.

16. Bei allen Gestellungen, sowoblaus Anlaß von Mobilmachungen u. s. w.,
wie zu dtebungsiwecken und zu den Konttolversammlungen ist jeder Mann
verpflichtet, diesen Paß und fausschließlichder Ersatzreservisten) das Führungs-
Attest mit zur Stelle zu bringen.

So lange in ersterem der Uebertritt zur Landwehr ersten Aufgebots
beziehungsweisezur Landwebr zweiten Aufgebots oder für nicht geübte Ersah-
rescrvisten die Enrlaffung zum Landsturm ersten Aufgebots nicht vermerkt ist,
gehört der Inhaber »och >ur Reserve oder zur Landwehr ersten Aufgebots
beziehungsweisezur Ersatzreservc.

Wer seinen Paß verliert, hat sogleich bei dem Bezirksfcldwcbel mündlich
oder schriftlich die Ausstellung eines Duplikats zu beantragen und dafür
50 Pfennig zu vergüten.

17. Gesuche um Zurückstellung von der Einberufung im Mobilmachungs¬
fall und bei der Bildung von Ersah >Truppentbeilen , sowie bei notbwendlgen
Verstärkungen für das laufende Jahr sind vor Beginn des Ersatzgeschäftsbei
dem Vorsteher des Orts oder der Gemeinde anzubringen.



18. Mannschaften , welche nach außereuropäischen Ländern gehen wollen,
können im Frieden unter Befreiung don den gewöhnlichenDienstobliegenheiten,
jedoch unter der Bedingung der Rückkehr im Falle einer Mobilmachung , auf
zwei Fahre beurlaubt werden.

Weisen dieselben demnächst durch Konsulats >Atteste nach, daß ste stch in
einem der erwähnten Länder eine feste Stellung als Kaufmann , Gewerbe¬
treibender u. s. w. erworben haben, so kann der Urlaub unter gleichzeitiger
Entbindung von der Rückkehr im Falle einer Mobilmachung bis zur Ent¬

lassung aus dem Militärverhältniß verlängert werden. Auf die Küstenländer
des Mittelländischen und Schwarzen Meeres findet diese Bestimmung keine

Anwendung.
Für Mannschaften der Landwehr zweiten Aufgebots bedarf es des vor¬

erwähnten Nachweises nur dahin , daß sie eine ihren Lebensunterhalt sichernde
Stellung als Kaufmann , Gewerbetreibender u. s. w. erworben haben,' auch
gilt für dieselben die Beschränkung bezüglich der Küstenländer des Mittel¬

ländischen und Schwarzen Meeres nicht.

19. Sämmtliche Mannschaften des Beurlaubtenstandes haben sich bei
einer während ihres Aufenthalts auf See oder im Auslande eintretenden all¬

gemeinen Mobilmachung so schnellals möglich ins Inland zurückzubegeben,
sofern sie nicht gemäß Absatz2 und 3 Ziffer 18 hiervon befreit sind.

Wer an der pünktlichen Rückkehr verhindert sein sollte, hat sich hierüber
durch Konsulats - Atteste und sonstige zuverlässigeBescheinigungen auszuweisen,
widrigenfalls er Strafe nach Strenge der Gesetzezu gewärtigen hat.

VI. Lesalldere Lestimmungen für die Ersatzrescrvisten.
20. a ) Die Heranziehung zur ersten Uebung erfolgt in der Regel innerhalb

eines Jahres vom Tage der Ueberwcisung zur Ersatzreserve.
b ) Den Ersatzreservisten, welche zur ersten Uebung einberufen werden,

wird , von besonderen Ansnahmefällen abgesehen, der Gestellungs¬
tag bis zum 15. Juli des betreffendenKalenderjahres bekannt ge-

c) Schifffahrt treibenden Mannschaften und solchen Ersatzreservisten,
welche auf ihren Wunsch später , oder als Nachersatz nachträglich,
zur ersten Uebung herangezvgen werden sollen, wird der Gestellungs¬
tag 14 Tage vor Beginn der Uebung bekannt gemacht.

Als Nachersatzwerden die wegen hoher Loosnummer der Ersatz-
rcserve überwiesenen Mannschaften nicht herangezogen.

ä ) Tritt während der Ableistung einer Uebung durch eigenes Ver¬
schulden oder im eigenen Interesse der Uebcnden eine Unterbrechung
ein , so kommt die Zeit der letzteren auf die Uebungszeit nicht in

Anrechnung.

21 . a) Denjenigen Ersatzreservisten, welche im Besitz des Berechtigungs¬
scheins zum einjährig - freiwilligen Dienst sind oder die entsprechende
wissenschaftlicheBefähigung durch Schulzeugnisse nachzuweisen ver-



mögen, steht, wenn sie sich während ihrer Dienstzeit (ersten Uebung)
selbst verpflege» , bekleiden und ausrüsten , für die erste Ucbung
unter denjenigen Truppentheilen die Wahl frei, welchen für das
betreffendeJahr die Ausbildung von Ersatzreservisten übertragen ist.

i>) Wer auf dieseVergünstigung Anspruch macht, hat innerbalb 14 Tage
nach seiner Ueberweisung zur Ersatzreserve dem Bezirkskommando
durch den zuständigen Bezirksfeldwebel nachstehende Papiere ein¬
zureichen:

1. seinen Ersatzreservepaß/
2. ein polizeilich beglaubigtes Attest über seine eigene bezw. die

Bereitwilligkeit und Fähigkeit seines Vaters oder Vormundes
zur Tragung der Kosten für die Bekleidung, Ausrüstung und
Verpflegung während der ersten Ucbung ;

3. ein durch die Polizei - Obrigkeit ausgestelltes Unbescholtenheits-
Zeugniß ; .

4. den Berechtigungsschein zum einjährig -freiwilligen Dienst bezw.
das den Nachweis der wissenschaftlichenBefähigung für den
einjährig - freiwilligen Dienst führende Schulzeugniß.

c) Die Meldung beim Truppcntheil hat spätestens 14 Tage vor Beginn
der Ucbung mündlich oder schriftlich stattzufinden.

d ) Verspätete Anträge sowohl um die Ertheilung der Berechtigung zur
freien Wahl des Truppentheils (siehe1>) als auch um Annahme bei
einem solchen (stehee) werden grundsätzlichabgewiesen.

VII . Lesondcre Lestiimnungen für die zur Disposition der Truppcnthcile
beurlaubten Mannschaften.

22. Auf die zur Disposition ihres Truppentheils beurlaubten Mann¬
schaften finden für die Dauer der Beurlaubung noch die nachstehenden be¬
sonderen Bestimmungen Anwendung:

») Die zur Disposition ihres Truppentheils beurlaubten Mannschaften
haben sich bis zur Beendigung ihres dritten Dienstjabres jederzeit
bereit zu halten , einer Gestellungsordre behufs Erfüllung ihrer aktiven
Dienstzeit sogleichFolge zu leisten.

b ) Zum Wechsel des Aufenthaltsortes sowie zur Anmusterung durcb
ein Seemannsamt bedürfen sie der Genehmigung ihres Bezirks-
Kommandeurs.

Zuwiderhandelnde werden durch ihn unverzüglich zum aktiven
Dienst einberufen.

e) Die zur Disposition der Trnppentheile beurlaubten Mannschaften
find den Strafbestimmungen über unerlaubte Entfernung , Fahnen¬
flucht, Selbstbeschädigung und Vorschützung von Gebrechenin gleicher
Weise wie die Personen des aktiven Dienststandes unterworfen.

6 ) Wird ein zur Disposition Beurlaubter vor Erfüllung seiner aktiven
Dienstpflicht nicht wieder zum Dienst einberufen, so tritt er mit



VIII

Beendigung seines dritten Dienstjabres stillschweigend zur Rest
über , ebne daß er hierüber eine besondereNachricht erhält oder

zu diesem Zweckezu meiden braucht.

Anmerkung.
1. Zum Landsturm geboren alle Wehrvflichtigen bis zum vollendet

45. Lebenchabre, welche »icbr dem Heere angeboren.
2. Nachdem der Aufruf des Landsturms ergangen ist, finden die s

die La nt web r geltenden Vorschriften auf die von dem Aufruf l
troffenen Landsturnipflichtigen Anwendung.

3. Befinden sich dieselben im Auslande , so baden sie in das Inla
zurück,ukebren, sofern sie hiervon nicht ausdrücklich befreit sind.

4. Wenn der Landsturin nickt aufgerufen ist, sind die Landsturmpflichtig
keinerlei militärischer Konrrole und Hebungen unterworfen.
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1 *) Bei der Ausfertigung wird die eine dieser beiden Rubriken ausgestri'
; chen, je nachdem der Mann ein Dispositions-Urlauber oder ein Reservist
| ist. — In den Pässen für die zur Disposition der Ersatz -Behörden ent-

lassenen Wlannschaften ift statt : „zur Disposition beurlaubt" zu schreiben:
A „ zur Disposition der Ersatz-Behördeu entlassen."
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Klassensteuer -Rolle i/ .f </

In allen Eingaben anzugeben.

Klsffensteuer
das Jahr 1875 sind Sie mit dem Steuersätze von jährlich Mark ^ 7? . Pf . zu der an den

Staat zu entrichtenden Klassensteuer veranlagt worden . Die Steuer wird durch einen Steuererheber , der sich im

Laufe eines jeden Quartals in Ihrer Wohnung resp . in Ihrem Geschäftslokal einfinden und den vierteljähr¬

lichen Betrag der Steuer einfordern wird , erhoben . Der Erheber wird Ihnen eine von zwei Kassenbeamten

vollzogene Quittung vorlegen , gegen welche gültige Zahlung an die Kasse erfolgt . Es steht Ihnen aber

auch frei die Steuer in mowtlichen Raten bis zum 8 . jeden Monats oder aüch ^ WWM ^ m ^ MM ^Nrßtr^

die hiesige Königliche Kreiskasse abzuführen . Unterbleibt die Zahlung der Steru ^ ^ ^ tritt die exekutivische

Einziehung ein . j
Der Steuererheber ist autorisirt , auf Ihren Wunsch auch größere Zahlung en als den vierteljährlichen

Betrag anzunehmen , und in Ihrem Namen an die Kasse abzuführen . Er ist gehi llten , über derartige Ueber-

zahlungen eine Interims -Quittung zu ertheilen , welche später gegen eine vollgültige Quittung der Kasse

ausgetauscht werden wird.

Bei etwaiger Reklamation oder bei Rekurs ist nach Maßgabe der Bestimmungen in § . 14 des Gesetzes
1 . Mai 1851 . *■*) zu verfahren.vom

25 . Mai 1873

^ Arankfurt a . M . , Deeember 1874.

1
Der M a i| i st v it t

Uechnci-Amt.
Passavant.

- und klassificirten Einkommen-* ) 8 . 14 des Gesetzes vom 1 . Mai 1851 ;5etre ffenk die Einführung einer Kläffer,
steuer , bestimmt : 25 . Mai 1873,

a ) Reclamationen gegen die Klassensteuer -Veranlagung müssen binnen einer Präklusivfrist von 3 Monaten nach erfolgter
Bekanntmachung der Steuerrolle , oder bei Veranlagungen im Lause des Jahres , nach erfolgter Benachrichtigung des Steuer¬

pflichtigen von dem Steuerbetrage , bei dem Landrath (Königl . Polizei -Präsidium ) eingegeben werden.
b ) Die Zahlung der veranlagten Steuer darf durch die Reclamation nicht aufgehalten ! werden , muß vielmehr mit Vor¬

behalt der späteren Erstattung des etwa zuviel Bezahlten zu den bestimmten Terminen erfolgen . !
e) Ueber die angebrachten Reclamationen entscheidet , nach darüber eingeholtem Gutachten der Reclamations -Commission,

die Bezirksregierung . Tritt die Bezirksregierung dem Gutachten der Reclamätions -Commission nicht bei , so erfolgt die Entscheidung
durch die Bezirks -Commission für die klassificirte Einkommensteuer.

d) Gegen die Entscheidung , welche die Regierung in Uebereinstimmung mit der Reclamations -Commission erläßt , und

gegen die Entscheidung der Bezirks -Commission steht dem Reclamanten der in einer Präklusivfrist von vier Wochen nach dem

Empfange der ersteren bei dem Landrath einzugebende Rekurs an das Finanz -Ministerium offen.

§ . 8 . Die Klassensteuer beträgt jährlich : .
bei einem Einkommen bei eine : t Einkommen

' Thlr. Thlr.
' Thlr. Mrk. Thlr. Thlr? Thlr. Mrk.

in der 1 . Stufe von 140 bis einschl. 220 . , 1 = 3 in der 7. Stufe von mehr als 500 bis einschl. 550 . . 10 = 30

„ 2. mehr als 220 „ „ 3O0 . . 2 = 6 „ ,, 8. „ „ „ „ 550 „ „ 600 . . 12 = 36
„ 3. „ „ „ 300 „ „ 350 . . 4 = 12 „ it 9. „ „ „ „ 600 „ „ 700 . . 14 = 42

, 4. tt tt 350 „ „ 400 . . 5 = 15 „ , 10. „ „ „ „ 700 „ „ 800 . . 16 = 48
„ 5. ff Tt 400 „ „ 450 . . 6 = 18 „ , 11- „ „ „ „ 800 „ „ 900 . . 20 = 60

„ „ 6. „ „ ft „ 450 „ " 500 . . 8 = 24 , , 12. , ff , , 900 „ „ 1000 . . 24 = 72

An

Wohnung: Straße Nr.
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ser Heimathschein kann
durchaus nicht als Le¬
gitimationspapier auf
Reisen benutzt werden.
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^ ng ercheilt, daß er Angehöriger der zni,

Aufenthalts in fremdem Gebiete die ihm gegen den h^
den Verpflichtungen, und die deßfalls bestehenden gesetzt
ihm die Rückkehr in die gedachte Gemeinde Vorbehalt
seine bleibende Wohnung nimmt , oder in auswärtige
Andern von seiner heimathlichen Behörde ausdrückliche
ansonsten die Ansprüche auf seine Heimath verliert.

Derselbe kann sich auch nur mit besonderer v
Erlaubniß im Ausland trauen lassen, widrigenfalls die
und weder der Person, mit der er getraut worden
auf Heimathrechte zugeftauden werden wird.

Gegenwärtiger Schein wird für die Dauer v
deren Ablauf derselbe , wenn er nicht verlängert wird,
in die obeugedachte Gemeinde oder in das Gebiet de

Ĝebiet der freien Stadt Frankfurt gehörenden
^Eigenschaft hat derselbe au^ während seines

-r^ taat und die gestaunte "
s^ »rmdc vbtrrgen-'

Vorschriften fortdauernd zu erWen. Es bleibt
'
daferne er nicht in einem auswärtigen Staate

Staatsdienste tritt, ohne zu dem Einen , oder dem
ssiftliche Erlaubniß erhalten zu haben,« indem er

seiner Heimathsbehörde erhaltenen schriftlichen
von ihm eingegangene Ehe als nichtig betrachtet,

loch den mit ihr erzeugten Kindern , ein Anspruch

3 , schreiben Jahr, , ausgestellt, nach
licht mehr zum Beweise des Rechts des Inhabers,
freien Stadt Frankfurt zurückzukehren , dienen kann.

Also ausgefertigt und besiegelt zu Frankfn^ am Main , den te»

Von Landamts -wegen.
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